
  
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Geltungsbereich; deutsches Recht 

1.1. Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Sie 
gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, 
auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart 
werden. Entgegenstehende oder von unseren 
Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen 
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten 
ausdrücklich in Textform ihrer Geltung zugestimmt. 

1.2. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn 
wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des 
Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos 
ausführen. 

1.3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als 
vereinbart. Die Anwendung des UN-Kaufrechts bei 
Verträgen mit Auslandskunden ist ausgeschlossen. 

1.4. Diese AGB gelten nur gegenüber Unternehmern, 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder 
gegenüber öffentlich- rechtlichen Sondervermögen 
i.S.d. § 310 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch. 

2. Vertragsabschluss und -inhalt 

2.1. Kataloge, Druckschriften und Preislisten gelten nicht 
als Angebot. 

2.2. Unsere Angebote sind freibleibend bis zur Annahme 
durch den Kunden. Aufträge unserer Kunden dagegen 
sind für diese bindend während 4 Wochen ab dem Tag 
der Absendung. 

2.3. Für Inhalt und Umfang der getroffenen Vereinbarungen 
ist der Kaufvertrag und nachrangig unsere 
Auftragsbestätigung in Textform maßgebend. 
Bruttogewicht und Kistengröße sind stets unverbindlich. 

2.4. Geschäfte, die unsere Vertreter abgeschlossen haben, 
bedürfen der Bestätigung durch die handelnde 
Gesellschaft. 

3. Preis 

3.1. Ohne besondere Vereinbarung verstehen sich unsere 
Preise als Netto-Preise zuzüglich der jeweils gültigen 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Sofern nichts 
Abweichendes vereinbart ist, gelten die Preise „ab Werk“ 
(Incoterms 2020) und beinhalten nicht die Verpackung, 
Transport- und Nebenkosten. 

3.2. Im Falle von Veränderungen der Materialpreise, Löhne, 
Frachten oder sonstiger Kostenfaktoren sind wir zu 
einer Preisberichtigung berechtigt, sofern zwischen 
dem Datum des Vertragsschlusses und dem 
Liefertermin ein Zeitraum von mindestens vier Monaten 
liegt, es sei denn, wir haben die Verzögerung 
verursacht. Ein vereinbarter Festpreis ist abweichend 
der vorstehenden Regelung unveränderlich. 

4. Zahlung 

4.1. Der Kunde verpflichtet sich, innerhalb von vierzehn 
Tagen nach Rechnungserhalt, ohne jeden Abzug die 
vertraglich vereinbarte Vergütung durch Überweisung 
auf eines von unseren angegebenen Konten zu leisten. 
Abweichende Zahlungswege oder Zahlungsziele 
bedürfen einer gesonderten Vereinbarung. 

4.2. Bei Überschreitung des Zahlungszieles tritt ohne 
Mahnung Verzug ein. In diesem Fall sind wir – 
unbeschadet sonstiger gesetzlicher Ansprüche – 
berechtigt, Verzugszinsen i. H. v. 9 Prozentpunkten 
über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen  

 
 
 
Zentralbank p. a. zu fordern, ohne dass es einer 
Mahnung bedarf. Mit Eintritt des Verzugs sind wir 
berechtigt, eine Pauschale in Höhe von 40 EUR zu 
verlangen. Soweit wir einen höheren Verzugsschaden 
nachweisen können, sind wir berechtigt, diesen unter 
Anrechnung der Pauschale geltend zu machen. Darüber 
hinaus sind wir berechtigt, die Erfüllung unserer 
Verpflichtungen bis zum Eingang des fälligen Betrages, 
einschließlich Zinsen und anderer gemäß den 
Vertragsbestimmungen fälliger Beträge, auszusetzen.  

4.3. Gegen unsere Ansprüche kann der Auftraggeber nur 
dann aufrechnen oder nur dann ein 
Zurückbehaltungsrecht ausüben, wenn seine Forderung 
von uns anerkannt wird, wenn sie unbestritten ist oder 
wenn für sie ein rechtskräftiger Titel vorliegt. Er kann 
auch mit entscheidungsreifen und solchen 
Gegenforderungen aufrechnen, die auf demselben 
Vertragsverhältnis beruhen. 

4.4. Bei Zahlungsverzug werden unsere Forderungen aus 
der gesamten Geschäftsverbindung fällig, soweit ihnen 
keine sonstige Einrede des Bestellers entgegensteht; wir 
sind alsdann auch befugt, Vorkasse zu verlangen. 

4.5. Zum Inkasso ist stets unsere Vollmacht in Textform 
erforderlich. 

5. Lieferung 

5.1. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt 
die Klärung aller technischen Fragen, den 
rechtzeitigen Eingang aller vom Kunden zu 
beschaffenden Unterlagen, wie behördlichen 
Genehmigungen und Freigaben, sowie der 
termingerechten Leistung einer eventuell vereinbarten 
Anzahlung oder die Eröffnung eines vereinbarten 
Akkreditivs voraus. Verspätete Leistung von 
Zahlungspflichten des Kunden bewirkt eine 
entsprechende Verlängerung des Liefertermins. 

5.2. Soweit für die Lieferung eine Exportgenehmigung 
erforderlich ist und diese trotz ordnungsgemäßer und 
rechtzeitiger Beantragung zum vorgesehenen 
Liefertermin nicht vorliegt, verlängert sich dieser bis 
zur Erteilung. Schadensersatzansprüche können 
daraus nicht entstehen, es sei denn, wir haften 
zwingend nach Ziff. 11.2. 

5.3. Das Einhalten einer Lieferfrist ist von der richtigen 
und rechtzeitigen Selbstbelieferung abhängig. 
Verzögerungen teilen wir unverzüglich dem Kunden 
mit. 

5.4. Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem 
Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat 
oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. 
Teillieferungen sind zulässig, sofern sie nicht 
ausdrücklich ausgeschlossen wurden. 

5.5. Die im Vertrag angegebenen Lieferfristen verlängern 
sich angemessen bei Streiks, Betriebsstörungen 
(einschl. Mangel an Rohstoffen), Aussperrung, Krieg, 
Embargo und in anderen Fällen höherer Gewalt. In 
diesen Fällen sind wir auch berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten, ohne dass dem Auftraggeber 
Schadensersatzansprüche, es sei denn, wir haften 
zwingend nach Ziff. 11.2., gegen uns erwachsen. 

5.6. Haben wir während einer vereinbarten einfachen oder 
verlängerten Lieferfrist nicht geliefert, so ist der 
Besteller berechtigt, nach Ablauf einer angemessenen 
Nachfrist von mindestens 60 Tagen vom Vertrag 
zurückzutreten. Er ist jedoch verpflichtet, diese 
Nachfrist schriftlich mit Einschreiben in Gang zu setzen. 



  
 

 

5.7. Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen 
verspäteter richten sich nach Ziff. 11. 

5.8. Wird der Versand auf Wunsch oder durch 
Verschulden des Bestellers verzögert, so werden ihm, 
beginnend einen Monat nach Anzeige der 
Versandbereitschaft, die durch die Lagerung 
entstandenen Kosten, bei Lagerung im Werk des 
Lieferers mindestens jedoch 0,5 % des Auftragswertes 
für jeden Monat berechnet. Dem Besteller steht der 
Nachweis offen, dass uns Lagerkosten nicht 
entstanden oder die Lagerkosten wesentlich geringer 
sind. 

5.9. Verspäten sich Zahlungsverpflichtungen des Kunden 
um mehr als drei Monate, sind wir zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt. Getätigte Zahlungen werden dann 
mit den uns entstandenen Kosten verrechnet. 

5.10. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass 
die finanzielle Leistungsfähigkeit des Kunden erheblich 
gesunken ist, können wir die weitere 
Vertragsausführung einstellen, bis der Kunde seine 
Leistung vollständig bewirkt oder eine 
Bankbürgschaft oder eine vergleichbare Sicherheit 
nach unserer Wahl gestellt hat. Gleiches gilt, sofern der 
Kunde wiederholt und/oder erheblich mit seinen 
Zahlungen in Verzug gekommen ist. Kommt der Kunde 
einer derartigen Aufforderung nicht nach, können wir 
vom Vertrag zurücktreten 

6. Versand, Gefahrenübergang und Versicherung 

6.1. Nebenkosten stellen wir gesondert in Rechnung. Die 
Verpackungsmaterialien berechnen wir zum 
Selbstkostenpreis. Sie werden nicht zurückgenommen. 

6.2. Soweit der Kunde nicht eine bestimmte Verpackung 
oder Versandart vorgeschrieben hat, erfolgt die 
Verpackung fachgerecht und unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten 

6.3. Sofern keine Regelung nach INCOTERMS vereinbart 
wurde, geht die Gefahr zu dem Zeitpunkt und in dem 
Maße auf den Kunden über, in dem das Produkt oder 
Teile desselben unser Werksgelände verlassen oder in 
dem die Versandbereitschaft dem Kunden mitgeteilt 
wird. Dies gilt auch für Lieferungen, die durch unsere 
Angestellten vorgenommen werden, für frachtfrei und 
verpackungsfrei erfolgte Lieferungen sowie in den 
Fällen, in denen Montage, Aufstellung oder sonstige 
Leistungen von uns übernommen werden. 

6.4 Sofern ein Teil des Produktes aufgrund 
Annahmeverzugs des Kunden nach Fertigstellung und 
Mitteilung der Versandbereitschaft nicht ausgeliefert 
werden kann, erfüllen wir unsere Leistungspflicht durch 
Einlagerung des Produkts. In diesem Fall ist der Kunde 
verpflichtet, alle bei uns anfallenden Kosten nach 
Übersendung der Rechnungen zu übernehmen, 
mindestens jedoch 0,5 % des betroffenen 
Auftragswertes für jeden Monat. Wir werden den 
Kunden unmittelbar in Textform über die Einlagerung 
des Produkts informieren. Gesetzliche Ersatzansprüche 
bleiben hiervon unberührt. In diesem Falle geht die 
Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen 
Verschlechterung des Produkts in dem Zeitpunkt auf 
den Kunden über, in dem dieser in Annahmeverzug 
geraten ist 

6.5 Auf Wunsch und Kosten des Bestellers wird die Sendung 
gegen die von ihm bezeichneten Risiken versichert. Wir 
sind jedoch stets berechtigt, eine angemessene 
Transportversicherung auf seine Kosten abzuschließen. 

6.6 Der Besteller tritt schon jetzt seine Ansprüche gegen die 
Versicherung im Schadensfall an uns ab. Er ist verpflichtet 
alles zu tun, um den Versicherungsanspruch zu erhalten, 
insbesondere der Versicherung und uns die 

notwendigen Anzeigen und Unterlagen rechtzeitig zu 
übermitteln. 

6.7 Aus versandtechnischen Gründen können sperrige 
Maschinen oder Zubehör auch teildemontiert zum 
Versand kommen. Die Montage am Aufstellungsort ist 
im Preis, soweit nichts anderes vereinbart, nicht 
enthalten 

7. Urheberrecht und Eigentum an Unterlagen 

7.1 Unsere Urheberrechte behalten wir uns vor, auch nach 
Vertragserfüllung. Überlassene Software sowie 
Unterlagen (Zeichnungen, Erklärungen, 
Kostenvoranschläge usw.) dürfen Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden. Sie müssen uns auf unser 
Verlangen hin zurückgegeben werden. Sie bleiben unser 
Eigentum. Das Nutzungsrecht ist persönlich auf den 
Kunden oder den vertraglich vereinbarten Nutzer sowie 
gegenständlich auf den vertraglich vereinbarten 
Umfang beschränkt. Das Urheberrecht bleibt davon 
unberührt. Der Vertrag beinhaltet in keinem Falle eine 
Übertragung unserer Rechte an geistigem Eigentum 
zugunsten des Kunden. 

8. Eigentumsvorbehalt 

8.1. Alle von uns gelieferten Gegenstände bleiben bis zur 
vollen Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen aus 
der Geschäftsverbindung in Haupt- und Nebensache 
unser Eigentum. 

8.2. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten und die gelieferten 
Gegenstände zurückzufordern. 

8.3. Der Besteller ist verpflichtet, den Liefergegenstand 
pfleglich zu behandeln und ihn auf eigene Kosten 
angemessen zum Neuwert zu versichern. Erforderliche 
Wartungs- und Inspektionsarbeiten muss der Besteller 
auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

8.4. Der Besteller darf jederzeit widerruflich die gelieferten 
Gegenstände im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr 
auf eigene Kosten verarbeiten bzw. mit anderen Anlagen 
verbinden. Als "ordnungsgemäß" gilt der 
Geschäftsverkehr nicht mehr, wenn der Betrieb des 
Bestellers durch Sicherungsübereignungen, 
Zahlungsstockungen, Pfändungen, Scheck- oder 
Wechselproteste belastet ist. 

8.5. Der Besteller ist berechtigt, von uns gelieferte 
Gegenstände im ordentlichen Geschäftsgang 
weiterzuveräussern. In diesem Fall tritt er jedoch schon 
jetzt seine Forderungen aus der Weiterveräußerung an 
uns in folgendem Umfang ab 

8.5.1 Gehört die Ware uns allein, dann wird uns die volle 
Forderung abgetreten 

8.5.2 Steht uns nur Miteigentum zu, dann wird uns derjenige 
Teil der Forderung abgetreten, der unserem 
Miteigentumsanteil entspricht. Der Besteller ist zur 
Einziehung der abgetretenen Forderungen berechtigt, 
solange der seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt. 

8.6. Nach der Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der 
Forderungen von seinen Endkunden ermächtigt. Wir 
behalten uns vor, die Forderungen selbst einzuziehen, 
sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns 
gegenüber nicht ordnungsgemäß nachkommt und in 
Zahlungsverzug gerät. In diesem Fall ist der Kunde 
verpflichtet, die Abtretung auch dem Endkunden 
bekannt zu geben. 

8.7. Werden von uns gelieferte Gegenstände gepfändet, so ist 
der Besteller verpflichtet, uns hiervon sofort in Textform 
Kenntnis zu geben. 



  
 

 

8.8 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten 
auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als 
ihr realisierbarer Wert die zu sichernden Forderungen 
um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten steht uns zu 

9. Mängelhaftung 

9.1 Rechte aus Mängelhaftung des Bestellers setzen voraus, 
dass dieser seiner Untersuchungs- und Rügepflicht nach 
§ 377 Handelsgesetzbuch ordnungsgemäß nachkommt. 
Rügt der Besteller einen offensichtlichen Mangel nicht 
innerhalb 3 Werktagen, gilt die Lieferung als genehmigt. 

9.2 Bei rechtzeitiger und begründeter Mängelrüge des 
Bestellers werden wir alle mangelhaften Teile nach 
unserer Wahl ausbessern oder ersetzen. Ersetzte Teile 
sind an uns zurückzugeben. Wenn eine Ausbesserung 
oder Ersatzlieferung nicht möglich ist oder verweigert 
wird oder sich über eine angemessene Frist hinaus 
verzögert oder aus sonstigen von uns zu vertretenden 
Gründen fehlschlägt, kann der Besteller nach seiner 
Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis 
mindern. 

9.3 Zur Vornahme aller uns nach billigem Ermessen 
notwendig erscheinenden Ausbesserungen hat der 
Besteller uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu 
geben; sonst sind wir von der Mängelhaftung befreit. 

9.4 Wir leisten keine Gewähr für Schäden, die durch 
natürlichen Verschleiß, ungeeignete oder 
unsachgemäße Verwendung oder Behandlung, 
Verwendung von nicht zugelassenen Materialien, 
Ersatzteilen oder Nicht-OEM-Teilen von Drittanbietern, 
übermäßige Beanspruchung, fehlerhafte Montage bzw. 
Inbetriebsetzung, durch den Besteller oder Dritte 
entstanden sind. 

9.5 Weitergehende Ansprüche des Bestellers, auch gegen 
unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, 
richten sich nach Ziff. 11. 

9.6 Sämtliche Mängelansprüche des Bestellers einschließlich 
der in Absätzen 9.5. geregelten Schadensersatz- und 
Aufwendungsersatzansprüche verjähren in einem Jahr 
nach Ablieferung der Ware an den Besteller 

10. Sicherheitstechnische Bedingungen 

10.1 Gefährliche Arbeitsstoffe: Der Besteller ist verpflichtet, 
den ihm zugeschickten Fragebogen über die 
Beschaffenheit der zur Verarbeitung gelangenden Stoffe 
vollständig und wahrheitsgemäß zu beantworten. 

10.2 Gelieferte Maschinen und Anlagen entsprechen den 
einschlägigen allgemein anerkannten Regeln der 
Technik und den zum Zeitpunkt der Lieferung in 
Deutschland gültigen gesetzlichen Vorschriften. 

10.3 Sind die angebotenen Sicherheitseinrichtungen wie 
Türsicherung, eingriffsichere Einlauf- und 
Auslaufelemente, elektrische Ausrüstung etc. nicht 
Gegenstand der Lieferung (Sonderanfertigung), so hat 
der Besteller dafür zu sorgen, dass die Sicherheit auf 
andere Weise gewährleistet, ist 

10.4 Die serienmäßig hergestellten Maschinen sind nach den 
fortschrittlichen, in der Praxis bewährten Regeln der 
Lärmminderungstechnik gebaut. Übersteigt trotzdem 
der Lärm am Arbeitsplatz den zulässigen Schallpegel, so 
sind vom Besteller zusätzliche Maßnahmen zur 
Lärmminderung außerhalb der Maschine durchzuführen. 
Schalltechnische Planung und Ausführung erfolgt nach 
Auftrag durch uns 

10.5 Der Besteller ist verpflichtet, die sicherheitstechnischen 
Hinweise und Aufklärungen in unseren 
Betriebsvorschriften und anderen Vorschriften zu 
beachten. 

10.6 Im Falle des Ersatzteilverkaufes ist der Besteller 
verpflichtet, die sicherheitstechnischen Hinweise und 
Aufklärungen in unseren Betriebsvorschriften und 
anderen Vorschriften bei Montage der Ersatz- und 
Verschleißteile zu beachten 

 

11. Haftung 

11.1. Wenn der Liefergegenstand durch unser Verschulden 
infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von 
vor oder nach Vertragsschluss erfolgten Vorschlägen 
und Beratungen oder durch die Verletzung anderer 
vertraglicher Nebenverpflichtungen – insbesondere 
irreführender Anleitung für Installation, Bedienung und 
Wartung  des Liefergegenstandes – vom Kunden nicht 
vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter 
Ausschluss jeglicher weiteren Ansprüche des Kunden 
die Regelungen des Abschnitts 9, wie auch der 
nachfolgenden Ziffer 11.2. Für Schäden, die auftreten 
können, wenn und soweit der Kunde unseren 
Anweisungen und Warnungen nicht Folge geleistet hat, 
sind wir nicht verantwortlich. Der Kunde erklärt sich 
damit einverstanden, uns von allen hieraus 
möglicherweise resultierenden Forderungen, 
Haftungsfällen und Schadenersatzansprüchen 
freizuhalten. 

11.2. Ansprüche auf Schadensersatz gleich aus welchem 
Rechtsgrund sind ausgeschlossen, es sei denn, wir 
haften zwingend bei: 
(i) bei Vorsatz; 
(ii) bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers / der Organe 
oder leitender Angestellter; 
(iii) bei Mängeln, die arglistig verschwiegen wurden oder 
deren Abwesenheit garantiert wurde; 
(iv) bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit wir nach 
dem Produkthaftungsgesetz für Personen- oder 
Sachschäden zwingend haften. 
Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten haften wir auch bei grober 
Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei 
leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den 
vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren 
Schaden. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil 
des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen 
nicht verbunden. 

11.3 Unsere Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist 
ausgeschlossen. 

11.4 Außer im Falle von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz 
haften wir unter keinen Umständen für indirekte, 
immaterielle, zufällige, besondere, exemplarische, 
strafbare Schäden oder Folgeschäden oder Verluste 
jeglicher Art. Wir haften nicht für entgangenen Gewinn, 
Nutzungsausfall, Geschäftsausfall, Wechselkursverluste 
oder ähnliche Verluste. 

11.5 In jedem Fall übersteigt unsere maximale Haftung für 
direkte Schäden, Entschädigungen und 
Vertragsbeendigungen nicht den vom Kunden gezahlten 
Höchstbetrag des Vertragspreises. 

12. Gestellung von Mitarbeitern bei Montagen und 
Inbetriebnahmen 

12.1 Für die Montage und Inbetriebnahme der von uns 
gelieferten Maschinen und Teile stellen wir auf Wunsch 
Mitarbeiter zur Verfügung. 

12.2 Für die Erbringung solcher technischen Service- 
Dienstleistungen bedarf es der Textform. Es gelten 
darüber hinaus die Bedingungen zur Gestellung von 
Monteuren. 



  
 

 

13. Schlussbestimmungen 

13.1 Sollte eine Bestimmung dieser Verkaufsbedingungen 
unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. 

13.2 Der Vertrag, jegliche Änderung oder Ergänzung des 
Vertrags und sonstige Abreden bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Textform. Der Besteller darf 
Forderungen und sonstige Vertragsrechte ohne 
unsere Zustimmung in Textform nicht an Dritte abtreten 

13.3 Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts 
anderes ergibt, ist Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung 
Darmstadt. 

13.4 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar 
ergebenden Streitigkeiten ist Darmstadt. Wir sind jedoch 
berechtigt, den Gerichtsstand des Kunden zu wählen. 

13.5 Der Kunde hat das Recht, den Vertrag jederzeit ganz oder 
teilweise aus wichtigem Grund zu kündigen. Nach 
Benachrichtigung durch den Kunden werden wir alle 
Arbeiten unverzüglich einstellen und unverzüglich dafür 
sorgen, dass unsere Lieferanten und Subunternehmer 
diese Arbeiten ebenfalls einstellen. Wir haben Anspruch 
auf eine Kündigungsgebühr, die sich aus einem 
Prozentsatz des geltenden Vertragspreises auf der 
Grundlage des Projektstatus vor der Kündigung zuzüglich 
aller angemessenen und dokumentierten Kosten, die sich 
aus dieser Kündigung ergeben, zusammensetzt. 

 
 

 
 

 


